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 Veröffentlicht am 27.09.2000

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §135;

Rechtssatz

Ein Verschulden des Vertreters tri7t den Vertretenen; der Verspätungszuschlag ist dem Vertretenen gegenüber

festzusetzen.
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